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-SachverhaLtundAntrãge_. 

I. 	Auf den Gegenstand der am 16. Mârz 1983 angemeldeten 
europäischen Patentanmeldung Nr. 83 102 572.1 ist am 
30. Dezember 1986 das elf Patentansprüche umfassende 
europàische Patent Nr. 106 935 erteilt worden. 

Der einzige unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Kolbentrieb (1) für Hubkolben-Brennkraftmaschinen, wie 
Dieselinotoren u. a., bestehend aus einem in einem Zylinder 
axial verschjebbaren Kolben und einem diesen Kolben mit 
einent Kurbeltrieb (4) verbindenden Pleuel (5), wobei der 
Kolben von elnem dichtenden (3) und einexn führenden (2) 

Abschnitt gebildet und diese Abschnitte zwischen sich em 
freies axiales Spiel zueinander aufweisen sowie über einen 
Gelenkbolzen (6) gelenkig miteinander verbunden sind, und 
von denen der dichtende Abschnitt (3) von einem 
konzentrisch urn eineLângsmittelachse des Kolbentriebs 
angeordneten und den Boden (11) des Kolbens mit dessen 
FuB (14) verbindenden wie auch vom FuB zum Boden sich 
radial ausweitenden Stützkörper (12) gebildet wird, und 
dieser Stützkörper mit dent Boden in einen Dichtringe (38) 

tragenden Ringtrãger (10) über eine dort vorliegende 
Engstelle (13) ausläuft, sowie der dichtende Abschnitt wie 
auch der führende Abschnitt nebst Pleuel synunetrisch zur 
Lãngsinittelachse Auf lager (8, 9) für die gegenseitige 
Abstützung derselben über den Gelenkbolzen (6) aufweisen, 
dadurch gekennzeichnet, daB jut Längsmittelschnitt des 
Kolbentriebes (1) gesehen, eine durch die Mitte (31, 32) 

der durch eine Syunmetrieachse (X) halbierten Auflager von 
Pleuel und FuB des Kolbentriebes führende Linie (33) über 
diese Auf lager hinaus bis zuin Boden (11) des Kolbens 
geradlinig verlängert ist, und daB diese gerade Linie in 
deren Abschnitt vom Auflager (32) des Kolbens bis zum 
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Boden (11) desselben von keiner Konturlinie des Kolbens 

geschnitten wird." 

Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerde-

gegnerinnen I und II Einspruch einge].egt und beantragt, 

das Patent zu widerrufen. Sie haben u. a. folgende 

Druckschriften genannt: 

(Dl) MTZ Motortechnische Zeitschrift 42 (1981) 3, 

Seiten 99 - 105; Ludwig Elsbett: Entwicklung eines 

Dieselmotors mit wãrmedichterem Verbrennungsraum; 

insbesondere Seite 104, Bud 10 (3) 

(D4) DE-A-2 717 028. 

Mit der am 25. Januar 1989 zur Post gegebenen 

Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das Patent wegen 

mangeinder Neuheit gegenüber der Druckschrift Dl 

widerrufen. 

Gegen die Entscheidung haben die Beschwerdeführer 

(Patentinhaber) am 23. Mãrz 1989 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der Gebühr Beschwerde eingelegt. Die 

schriftliche Begründung ist am 24. Mai 1989 eingegangen. 

Wàhrend des Beschwerdeverfahrens ist noch folgende Druck-

schrift genannt worden: 

(D8) C116/82 - E].ko's 1.4 litre 3 cylinder direct 

injection diesel engine - L. Elsbett, G. Elsbett, 

K. Elsbett und M. Behrens - Institution of Mechanical 

Engineers, London - 1982. 

In der inündlichen Verhandlung am 1. Juli 1992 war für die 

gemãB Regel 71 (1) EPU ordnungsgema8 geladenen Beschwerde-

gegnerin II niemand anwesend. Das Verfahren ist daher 
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3 	 T222/89 

gestutzt_aufRegel7l (2) EPU ohnesie_fortgesetzt___ 
worden. 

V. 	Die Beschwerdeführer haben liii schriftlichen Verfahren und 
wàhrend der inündlichen Verhandlung folgendes vorgetragen: 

Die Linie gernãi3 dent kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 - 
mm folgenden kurz Linie 33 genannt - känne als Hilfs-
mittel, als gedachte Linie bezeichnet werden. 

Es handele sich urn ein in der Praxis bedeutsames Patent, 
das bei Motorherstellernhohes Ansehen geniesse. Das 
Patent gebe exakt jene Lehre wieder, die nötig sei, urn auf 
dem gattungsgeinäBen Kolbengebiet die beste und fort-
schrittlichste Kolbentechnologie zu fertigen. 

Es liege in der Druckschrift Dl keine Lehre zurn Handein,, 
vor, die dem angefochtenen Patent vergleichbar wàre. 
Offenbart seien sicher nicht die Mitten der halbierten 
Auf lager von KolbenfuB und Pleuel und nicht die patent-
gemai3e Relevanz dieser Punkte zur Bestiirunung der 
erfindungsgernàBen Linie. Die mm Bild 10 (3) der, Druck-
schrift Dl eingezeichneten Linien seien als Hilfsmittel 
zur Konstruktion des Kolbens mit GabelfuB unbrauchbar un 
entsprächen der erfindungsgernäBen Linie 33 nicht. 

Der Kolben nach Bud 10 (3) lose nicht die Aufgabe des 
Patents, sondern sei ein nicht optimal ausgelegter, 
schwerer Kolben. Aufgabe der Erfindung sei es, den Kolben 
gewichtsmäBig weiter zu reduzieren. Die gesamte Statik 
rnüsse neu überdacht werden, wobei das Zentrurn der 
Uberlegungen der Bolzen wurde und hier insbesondere die 
druckbelastete Auflage von Pleuel und GabelfuB. 

Bud 10 (3) der Druckschrift Dl of fenbare lediglich einen 
Kolbenschnitt, der es errnOglicht, mi Nachhinein die 

.10 
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Linie 33 zu plazieren. Hier liege ein Zufall vor, es ware 

eine unbewuBte Anwendung einer richtigen technischen 

Handlungsweise ohne Erkenntnis der technischen Lehre. 

Entsprechend dem Kommentar vom Benkard, S. Auflage, 

Seite 154, Randnote 52 sei "dem Patentschutz zugànglich, 

was im Stand der Technik durch Zufall eintreten konnte, 

nunmehr stãndig, plamnãBig und zur Erreichung eines 

bestiinmten Zwecks zu tun". 

Die Linie 33 ermôgliche die Ausdünnung des Kegelstumpfes 

entsprechend der Linie 33, die Reduzierung des Boizen-

durchmessers, das minimale Spiel des Bolzens gegenüber 

KolbenfuS- und Pleuelauflager, und das Entfallen der 

Lagerbüchse für den Boizen. 

In den Figuren 3 (a) und 3 (b) der Druckschrift D8 werde 

der Unterschied einer Einspritzung mit einer Mehrstrahl- 

und einer Einstrahldüse dargesteilt. Die Figur 3 (b) und 

die darauf eingezeichneten Linien vermitteln dem Fachinann 

in keiner Weise eine Lehre zur technischen Handein. 

VI. 	Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende I) hat un schrift- 

lichen Verfahren und wáhrend der mündlichen Verhandlung 

bestritten, daB das Patent eine wirtschaftliche Bedeutung 

habe. AuBerdem hat sie folgendes vorgetragen: 

Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, dem Kolben eine 

ideale Statik zu geben. Der Kolben nach Bud 10 (3) der 

Druckschrift Dl mit der Beschriftung "Statik des neuen 

Kolbens" müsse als Vorbild für einen statisch gunstig 

ausgelegten Kolben angesehen werden, in seiner gesamten 

Gestaltung, die die Linie 33 implizit mit enthãlt. Somit 

sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen 

Patents nicht neu. AuBerdem sei der beanspruchte Kolben 

identisch in Figur 3 (b) der Druckschrift D8 abgebildet. 
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1 

- 	-V-I-I-.---D-ieBeschwerdegegiii1 II (Einsprechende_II) hat irn 
schriftlichen Verfahren folgendes vorgetragen: 

Die Aufgabe der Erfindung, einen Kolbentrieb dahingehend 
weiterzuentwickeln, daB bei gewichtsparender Ausbildung 
Belastungen ohne Verformungen ertragen werden kOnnen, sei 
durch das Patent und insbesondere durch die Linie 33 nicht 
gelöst. Das Gewicht eines mit den Angaben der Ansprüche 1 
bis 3 hergesteliten Kolben sei ein reines Zufallsprodukt, 
da keine Regeln für den Abstand zwischen einer Konturlinie 
und der Linie 33 angegeben seien. 

Es handele sich beiin angefochtenen Patent nicht urn eine 
Erfindung, da der erstrebte technische Erfoig mit demn 
angegebenen Mittel nicht erreicht werden känne. 

VIII. Die Beschwerdeführer beantragen die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterha1tung. des 
Patents. 

Die Beschwerdegegnerinnen I und II beantragen die 
Zurückweisung der Beschwerde. 	 - 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU und ist somnit zulàssig. 

Erfindung irn Sinne von Art. 52 (1) EPU 

Es gehôrt zur ständigen Rechtsprechung der Beschwerde-
karnrnern, daB eine Erfindung, urn nach Artikél 52 (1) EPU 
patentfâhig zu sein, einen technischen Charakter auf-
weisen mnuB, also eine Lehre zurn technischen Handein. Es 
wird nârnlich geprüft, was der Erfinder tatsãchlich 
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erfunden hat; dies wird - zur Ermittlung der technischen 

Aufgabe - dern nãchstliegenden Stand der Technik gegenüber 

festgestellt. Eine Erfindung hat eine technische Aufgabe 

zu lôsen, d. h. im UmkehrschluB, daB die Lósung eine 

kausale Beziehung zur Aufgabe haben muB. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Es wird zunáchst unterstelit, daB hier uberhaupt eine 

Erfindung i. S. v. Artikel 52 EPU vorliegt, urn die Frage 

der Neuheit nach Artikel 54 EPU zu prüfen. Diese 

Vorgehensweise ist gerechtfertigt, weil man eine Erfindung 

nicht nur als eine "Lehre zum technischen Handeln" auf- 

fassen kann, sondern auch als einen konkreten Gegenstand, 

hier also urn eirien Kolbentrieb. Auch die Patentinhaber und 
die Einsprechende I beschäftigen sich primãr mit einem 

Gegenstandsvergleich, also einem Vergleich des Kolben- 
triebes nach dem Patent mit Kolbentrieben nach dern Stand 

der Technik. 

	

3.2 	Als moglicherweise neuheitschãdlich kommen nur die 

Figuren 10 (3) und 10 (6) in Druckschrift Dl und die 

Figur 3 (b) in Druckschrift D8, jeweils mit den âuBerst 
sparlichen Textaussagen zu diesen Figuren, in Betracht. 

	

3.3 	Man kann, wie schon angedeutet, nun eine Erfindung 

vornehrnlich als eine (eher abstrakte) Lehre zum 

technischen Handein verstehen oder als einen (konkreten) 

Gegenstand, in dern eine soiche Lehre verkôrpert ist. Eine 

Lehre, die Bedingung einzuhalten, wird von keiner dieser 

Zeichnungen vermittelt. Die Zeichnungen stellen aber 

Kolben dar, die dern erfindungsgemãBen Kolben áhnlich sind. 

Wie Versuche, die Linie 33 in die Figur 3 (b) der Druck-

schrift D8 und in Bud 10 (3) der Druckschrift Dl nach- 

trãglich einzuziehen, zeigen, ist es niclit eindeutig, ob 
Kolben entsprechend den Figuren der Bedingung entsprechen 
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oder_nicht._.Dariikehinaus_istes_bekannt,daB_aus 	- 
Zeichnungen, die keine Konstruktionszeichnungen sind, 
keine Abinessungen entnommen werden dürfen, vgl. 

Entscheidung T 204/83, AB1. EPA 1985, 310. Nur eine 
Of fenbarung von Kolben, die eindeutig der Bedingung 
entsprechen, könnte .als neuheitsschâdlich angesehen 
werden. Sieht man also hier überhaupt eine Erfindung, so 
kann der aus den Druckschriften D8 und Dl bekannte Stand 
der Technik nicht als für den Gegenstand desAnspruchs 1 
neuheitsschàdl ich angesehen werden. 

	

4. 	Nächstkoininender Stand der Technik, Aufgabe und LOsung 

	

4.1 	Nach Meinung der Kammer ist der nächstkommende Stand der 
Technik der Kolben geinâB der Druckschrift D4, die 
detailliert den Kolben und dessen Statik of fenbart. Dieses 
Dokuinent bildet den Stand der Technik, der dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 zugrundeliegt. 

	

4.2 	Jetzt stelit sich die (von der Einsprechenden II 
aufgeworfene) Frage, ob überhaupt eine Erfindung i.. S. v. 
Artikel 52. (1) EPU, also eine Lehre zu... technischen.: 
Handein, vorliegt. Nit der Erfindung soll - vereinfacht 
gesagt - die Aufgabe gelöst werden, den StUtzkörper 12 und 
den Gelenkbolzen 6 so zu gestalten, daB insbesondere 
hinsichtlich Gewicht, Stabilität und Wärmeleitung em 
Optimum erzielt wird. Dieses Ziel soll nach den 
kennzeichnenden Teilen der Anspruche 1 bis 3 durch em 
einziges Merkmal gelôst werden: Die Konturlinien der 
genannten Bauteile dürfen eine gedachte "Linie 33 11 , die 
durch zwei (genannte) Punkte definiert ist, nicht 
schneiden. 
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8 	 T222/89 
	

4.3 	Der Einsprechenden II ist darin zuzustinunen, daB das 
einzige Lôsungsmerkmal kein technisches Merkmai ist, das 
die angestrebte Optimierung kausal herbeiführt. Das 
Merkmai steilt vieimehr eine geometrische Beschreibung der 
gewünschten Gestalt der Bauteile dar. Es beschreibt eine 
Bedingung, der die Bauteile entsprechen soilen. Der 
Bedingung entsprechen eine Vielzahl von Gestaltungen, von 
denen das angefochtene Patent indirekt behauptet, daB sie 
die gesteilte Aufgabe lôsen. Es liegt aber auf der Hand, 
daB vielleicht auch schon diejenige Gestaltung, die 
optimiert werden soil, von der also ausgegangen wird, 
diese Bedingung erfüllt. Wenn die Ausgangs-Gestalt und die 
Ziel-Gestalt beide die Bedingung erfüllen, kann immer noch 
eine Optimierung erreicht gem, dies aber nicht mehr mit 
Hilfe der Lehre der Ansprüche 1 bis 3, sondern aufgrund 
anderer Uberiegungen des Konstrukteurs. 

	

4.4 	Mit der Erfindung soil — wie bereits gesagt — ein Optimum 
hinsichtlich Gewicht, Stabilitãt und Warmeieitung erzieit 
werden. Die Berechnung des Kolbenboizens ist daher von 
groBem Interesse für den Fachmann. Die Beschwerdeführer 
sind auch der Auffassung, daB das Zentruin der Uberiegungen 
für den Fachniann der Kolbenboizen sei. 

	

4.5 	Der Koibenboizen 10, der in Figur 1 der Druckschrift D4 
lediglich angedeutet ist, übertràgt die Kràfte zwischen 
Koiben 1 und Pleuelstange. Durch die Kräfte wird der 
Koibenboizen u. a. durchgebogen und zwar abhangig von dem 
Hebelarm d. h. dem Abstand zwischen den Lagerstellen für 
den Kolbenboizen am KolbenfuB und der Lagerstelie am 
Pleuel. Dies ist dem Fachmann langst bekannt. 

	

4.6 	Der Fachmann würde erkennen, daB durch Reduzierung des 
Hebelarms die Biegebeanspruchung und die Durchbiegung des 

b 
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Bo-l-ze.ns-reduziert_Werdefl_kaIri,Sp_wiees_inden Weiter-
entwicklungen des Kolbens gemàl3 den Druckschriften Dl und 
D8 gezeigt wird. Geinâi3 diesen Druckschriften wird der 
Hebelarm dadurch reduziert, daB man die Lagerstellen für 
die Kolbenboizen ant Kolbenfui3 und die Lagerstelle am 
Pleuel teilweise übereinander anordnet und die Gabelarine 
des Kolbenful3es schräg verlaufen lãBt. 

	

4.7 	Es wird festgestellt, daB die Ansprüche 1 bis 3 keine 
derartigen Nerkinale enthalten, die für die Reduzierung der 
Durchbiegung und Biegebeanspruchung verantwortlich sind. 
Laut Anspruch 1 wird die Verbesserung lediglich niittels 
der Linie 33 erreicht. Die Aufgabe wird dagegen nicht 
allein durch diese Linie gelöst., Dent einzigen Lösungs- 
inerkmal fehit daher eine kausale Bedeutung für die 
Herbeifuhrung des Erfoigs. Wenn die Erfindung in der 
Abãnderung eines bekannten Gegenstands zur Verbesserung 
seiner bekannten Wirkung besteht, dann utuB das àndernde 
Merkmal nicht nur die Erfindung kennzeichnen, d. h. sie 
vorn Stand der Technik unterscheiden, sondern ursãchlich zu 
der Verbesserung der erzielten Wirkung beitragen, vgi. 
Entscheidung T 192/82, AB1. EPA 1984., 415. 

	

4.8 	Das einzige Lösungsmerkmal, die Herbeiführung der 
Bedingung, führt also nicht kausal zur Läsung der Aufgabe.. 
Die Aufgabe, die jut Patent angegeben ist, wird nicht 
gelöst, und esist von den Beschwerdeführern nicht 
glaubhaft geinacht worden, daB irgendeine andere Aufgabe 
geläst wird. Elne Erfindung 1. S. v. Artikel 52 (1) EPU 
iiegt daher nicht vor. Ausfuhrungen hinsichtlich Neuheit 
und erfinderischer Tâtigkeit bedarf es somit jut Grunde 
nicht. Die angebliche Erfindung ist nicht patentierbar, 
well sie keine Erfindung i. S. v. Artikel 52 (1) EPU ist. 
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Erfinderische Tàticikeit 

5.1 	Untersteilt man dagegen, daB in den Ansprüchen 1 bis 3 mit 

der Bedingung eine Lehre zur Lôsung der Aufgabe gegeben 

wird, so ware jetzt, nach Prüfung der Neuheit (vgl. 

Abschnitt 3), die Frage nach der erfinderischen Tátigkeit 

zu beantworten. 

5.2 	Geht der Fachmann von einem Kolben gemàB Druckschrift D4 

aus und versucht er eine Reduzierung der Biege-

beanspruchung und der Durchbiegung des Boizens, so wird er 

den Hebelarm reduzieren, genau vie es in den Weiter-

entwicklungen des Ko].bens gemãB den Druckschriften Dl und 

D8 gezeigt wird, wobei beide Druckschriften Gelenkbolzen 

mit Ausnebmungen zeigen. GemãB diesen Druckschriften wird 

der Hebelarm dadurch reduziert, daB man die Lagerstellen 

für die Kolbenboizen am KolbenfuB und die Lagerstelle am 

Pleuel teilweise übereinander anordnet und die Gabelarme 

des KolbenfuBes schrág verlaufen làBt. So erhãlt der 

Fachinann einen Kolben, bei dem die Linie 33 steiler und 

somit innerhaib der Konturlinien verlauft, d. h. einen 

Kolben gemàB Ansprüchen 1 bis 3. 

Es ergibt sich somit, daB der Gegenstand der Ansprüche 1 

bis 3, selbst wenn dieser als eine Erfindung im Sinne der 
Ausführungen unter Abschnitt 4 angesehen würde, nicht auf 

einer erfinderischen Tàtigkeit gemãB Artikel 56 EPO 

beruhen würde. Darüber hinaus lassen die übrigen Patent-

ansprüche nichts Erfinderisches erkennen. 

S 
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Entscheidungsforniel  

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 

N. Naslin 

Der Vorsitzende: 

Pt- ~ .1 
0. Bossung 

I?- 
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